
URTEIL DES GERICHTSHOFES

VOM 9. DEZEMBER 1975 1

Fernand Plaquevent
gegen Caisse primaire d'assurance maladie Le Havre
und Directeur régional de la sécurité sociale Rouen

(Ersuchen um Vorabentscheidung,
vorgelegt von der Cour de Cassation de France)

Rechtssache 57/75

Leitsätze

Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer — Invaliditätsversicherung — In mehre
ren Mitgliedstaaten zurückgelegte Zeiten — Zusammenrechnung — Erforderlichkeit
für das Entstehen des Rentenanspruchs in einem dieser Staaten — Leistungen — Auf
einem durchschnittlichen Beitrag beruhende Berechnung — Anteilige Berechnung —
Methode

(Verordnung Nr. 3 des Rates, Artikel 28)

Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c weicht

nicht von dem in den vorhergehenden
Buchstaben niedergelegten Grundsatz ab,
daß die Zusammenrechnung der nach
den Rechtsvorschriften aller in Frage
kommenden Mitgliedstaaten zurückgeleg
ten Versicherungszeiten und gleichgestell
ten Zeiten eine anteilige Berechnung der
Leistungsbeträge durch jeden der zustän
digen Versicherungsträger zur Folge hat.

Daher ist dann, wenn für den Erwerb des
Anspruchs auf Invalidenrente durch
einen Versicherten, für den nacheinander
die Rechtsvorschriften zweier Mitglied-

staaten galten, die in dem einen Staat zu
rückgelegten Versicherungszeiten zu be
rücksichtigen sind, weil der Versicherte
die Voraussetzungen für die Entstehung
dieses Anspruchs in dem anderen Staat
nicht erfüllt, und wenn nach den Rechts
vorschriften dieses anderen Staates die

Berechnung der Leistungen auf einem
durchschnittlichen Entgelt oder Beitrag
unabhängig von der Beschäftigungsdauer
beruht, die anteilige Berechnung nach
Zusammenrechnung sämtlicher Versiche
rungszeiten gemäß Artikel 28 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 3 vorzu
nehmen.

In der Rechtssache 57/75

betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag von der fran
zösischen Cour de Cassation, Kammer für Sozialsachen, in dem vor diesem
Gericht anhängigen Rechtsstreit

1 — Verfahrenssprache: Französisch.
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FERNAND PLAQUEVENT, wohnhaft in Moers-Scherpenberg (Deutschland),

gegen

1. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LE HAVRE

2. DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ROUEN

vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung des Artikels
28 der Verordnung Nr. 3 über die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten R. Lecourt, der Richter A. M. Donner,
J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Serensen, A. J. Mackenzie Stuart und
A. O'Keeffe,

Generalanwalt: J.-P. Warner
Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

Das Vorlageurteil und die nach Artikel
20 der Satzung des Gerichtshofes der
EWG eingereichten schriftlichen Erklä
rungen lassen sich wie folgt zusammen
fassen :

I — Sachverhalt und Verfahren

1. Der französische Staatsangehörige
Fernand Plaquevent, der in der Bundesre
publik Deutschland wohnt, war vom 1.
Dezember 1931 bis 30. September 1944
in Frankreich und vom 1. Oktober 1944

bis 12. Dezember 1952 in der Bundesre

publik als Arbeitnehmer beschäftigt.
Durch Krankheit gezwungen, seine Ar
beit zum letztgenannten Zeitpunkt aufzu
geben, erhielt er zunächst Leistungen aus
der Krankenversicherung. Danach, vom
1. August 1954 an, ist ihm vom deut
schen Versicherungsträger eine anteilig
nach seinen Beschäftigungszeiten in der
Bundesrepublik berechnete Invaliden
rente bewilligt worden.

Im Jahre 1961 wandte er sich unter Beru
fung auf die Verordnungen Nr. 3 und 4
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und insbesondere auf Artikel 53 der Ver

ordnung Nr. 3 an den französischen So
zialversicherungsträger, um von diesem
eine Invalidenrente aufgrund seiner frühe
ren Arbeitnehmertätigkeit in Frankreich
zu erlangen.

Die französischen Rechtsvorschriften

über die Invaliditätsversicherung gehören
zum Typ A, das heißt die Leistungen wer
den unabhängig von der Dauer der Ver
sicherungszeiten berechnet. Die Höhe
der Rente entspricht einem — nach dem
Invaliditätsgrad abgestuften — Prozent
satz des durchschnittlichen Jahresent
gelts, das der Arbeitnehmer während der
letzten zehn Versicherungsjahre vor der
Einstellung der Tätigkeit (nach einem
Dekret von 1972: während der zehn

Jahre mit dem höchsten Entgelt nach
dem 31. Dezember 1947) bezogen hat.
Die Rente wird dem Arbeitnehmer ge
währt, der am ersten Tag des Monats, in
dem die Arbeit wegen Invalidität einge
stellt wird, seit 12 Monaten versichert
gewesen ist und der außerdem nachweist,
daß er während der letzten vier Kalender

vierteljahre oder der letzten zwölf Monate
vor Eintritt des Versicherungsfalles min
destens 800 Stunden gearbeitet hat, da
von mindestens 200 Stunden während

des ersten Vierteljahres oder der ersten
drei Monate der Bezugsperiode, je nach
dem, worauf abgestellt wird.

Die Caisse primaire d'assurance maladie
Le Havre (Sozialversicherungskranken
kasse, nachstehend „Kasse" genannt)
stellte fest, daß Herr Plaquevent nicht die
Voraussetzungen für die Gewährung
einer solchen Rente erfüllte und die Ent

stehung eines Rentenanspruchs in sei
nem Fall daher von der Berücksichtigung
der Versicherungszeiten in der Bundesre
publik abhängig war. Die Kasse rechnete
infolgedessen die in Frankreich und
Deutschland zurückgelegten Versiche
rungszeiten, nämlich insgesamt 77 Vier
teljahre, davon 44 in Frankreich, zusam
men, berechnete dann nach Artikel 28
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung
Nr. 3 den theoretischen Rentenbetrag
und bewilligte Herrn Plaquevent eine

Rente nach dem Verhältnis zwischen der
Dauer der französischen Zeiten und der

Gesamtdauer der Beschäftigungszeiten in
Frankreich und Deutschland, also in
Höhe von 44/77 des theoretischen Ren

tenbetrags.

Herr Plaquevent bestritt die Rechtmäßig
keit dieses Bescheids mit der Begrün
dung, er verstoße gegen Artikel 27 und
28 der Verordnung Nr. 3. Vor allem
rügte er, daß Artikel 28 Absatz 1 Buch
stabe b und Buchstabe c kumulativ ange
wandt worden seien. Diese Buchstaben

lauten wie folgt:
„b) besteht nach Buchstabe a ein An

spruch, so bestimmt jeder in Be
tracht kommende Träger zunächst
den Betrag der Leistung, auf welche
die betreffende Person Anspruch
hätte, wenn sämtliche nach Artikel
27 zusammengerechneten Versiche
rungszeiten und gleichgestellten Zei
ten ausschließlich nach seinen eige
nen Rechtsvorschriften zurückgelegt
worden wären; aufgrund dieses Be
trags setzt der Träger den geschulde
ten Betrag nach dem Verhältnis fest,
das zwischen der Dauer der nach sei

nen Rechtsvorschriften vor Eintritt

des Versicherungsfalls zurückgeleg
ten Zeiten und der Gesamtdauer der
nach den Rechtsvorschriften aller be

teiligten Mitgliedstaaten vor Eintritt
des Versicherungsfalls zurückgeleg
ten Zeiten besteht; dieser Betrag ist
die Leistung, die der Träger der be
treffenden Person schuldet; ...

c) ergibt sich aus den Rechtsvorschrif
ten eines Mitgliedstaats, daß die Be
rechnung der Leistungen auf einem
durchschnittlichen Entgelt, Beitrag,
Steigerungsbetrag oder auf dem Ver
hältnis beruht, in dem während der
zurückgelegten Beitragszeiten das
Bruttoentgelt der betreffenden Per
son zu dem durchschnittlichen Brut

toentgelt aller Versicherten mit Aus
nahme der Lehrlinge gestanden hat,
so werden diese Durchschnittswerte
oder Verhältniszahlen für die Berech

nung der von dem Träger dieses Staa
tes zu tragenden Leistungen unter

1583



URTEIL VOM 9. 12. 1975 — RECHTSSACHE 57/75

ausschließlicher Berücksichtigung
der Versicherungszeiten und
gleichgestellten Zeiten bestimmt, die
nach den Rechtsvorschriften dieses

Mitgliedstaats zurückgelegt worden
sind, oder unter Berücksichtigung
des Bruttoentgelts der betreffenden
Person während dieser Zeiten ..."

Herr Plaquevent machte namentlich gel
tend, die anteilige Berechnung sei zwar
im Falle des Buchstaben b, also dann
möglich, wenn das für die Feststellung
der Rente maßgebende Kriterium die
Versicherungsdauer sei, nicht aber im
Falle des Buchstaben c, das heißt, wenn
nach den Rechtsvorschriften des Staates,
in dem der Rentenantrag gestellt werde,
die Berechnung der Leistungen von ande
ren Kriterien als der Dauer der Versiche

rungszeiten, insbesondere vom Durch
schnittsentgelt, abhänge.

Nachdem die Cour d'Appel Rouen den
genannten Bescheid mit Urteil vom 18.
Oktober 1972 bestätigt hatte, wurde am
3. Januar 1973 bei der französischen
Cour de Cassation Kassationsbeschwerde

eingelegt.

In der Erwägung, daß der Rechtsstreit
eine Frage nach der Auslegung der Ver
ordnung Nr. 3 aufwerfe, hat die Cour de
Cassation durch Urteil vom 11. Juni
1975 das Verfahren ausgesetzt und dem
Gerichtshof gemäß Artikel 177 EWG-
Vertrag folgende Frage vorgelegt:

„Wenn für den Erwerb des Anspruchs
auf Invalidenrente durch einen Versicher

ten, für den nacheinander die Rechtsvor
schriften zweier Mitgliedstaaten galten,
die in dem einen Staat zurückgelegten
Versicherungszeiten zu berücksichtigen
waren, weil der Versicherte die Vorausset
zungen für die Entstehung dieses An
spruchs in dem anderen Staat nicht er
füllte, und wenn nach den Rechtsvor
schriften dieses anderen Staates die Be

rechnung der Leistungen auf einem
durchschnittlichen Entgelt oder Beitrag
unabhängig von der Beschäftigungsdauer
beruht, ist dann die anteilige Berechnung

nach Zusammenrechnung sämtlicher Ver
sicherungszeiten gemäß Artikel 28 Ab
satz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 3
wie in dem erstgenannten Staat vorzuneh
men, um die von diesem auf der Grund
lage der Versicherungszeiten erbrachten
Leistungen zu ergänzen, oder ist eine
volle Rente ohne anteilige Berechnung
zu gewähren?"

2. Eine Ausfertigung des Vorlageurteils
ist am 2. Juli 1975 beim Gerichtshof
eingegangen.

Herr Plaquevent, vertreten durch Rechts
anwalt J. G. Nicolas, zugelassen beim
Conseil d'État und bei der Cour de Cassa
tion, die Kasse, vertreten durch Rechtsan
walt G. H. George, zugelassen beim Con
seil d'État und bei der Cour de Cassation,
und die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, vertreten durch ihre
Rechtsberaterin Frau M. J. Jonczy, haben
schriftliche Erklärungen nach Artikel 20
des Protokolls über die Satzung des Ge
richtshofes der EWG eingereicht.

Der Gerichtshof hat auf Bericht des Be

richterstatters nach Anhörung des Gene
ralanwalts beschlossen, ohne vorherige
Beweisaufnahme in die mündliche Ver

handlung einzutreten.

II — Erklärungen nach Artikel
20 des Protokolls über die

Satzung des Gerichtshofes
der EWG

A — Schriftliche Erklärungen des
Herrn Fernand Plaquevent

Herr Plaquevent trägt vor, Artikel 28 Ab
satz 1 der Verordnung Nr. 3, in dem es
um die Methode der Rentenberechnung
gehe, unterscheide zwei Fälle, je nach
dem, ob das insoweit maßgebende Krite
rium die „Versicherungsdauer" oder ein
anderes,, etwa das „durchschnittliche Ent
gelt", sei.

Auf diese beiden Fälle stellten Buchstabe
a und b einerseits und Buchstabe c des

genannten Artikels andererseits ab.
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Buchstabe a stelle den Grundsatz der Zu

sammenrechnung für die Entstehung des
Rentenanspruchs auf. Buchstabe b gebe
an, wie der Betrag der Leistung zu berech
nen sei. Beide Vorschriften bezögen sich
insoweit auf den Fall, daß der Rentenan
spruch gemäß den vorhergehenden Be
stimmungen, das heißt durch „Zusam
menrechnung" aller Versicherungszeiten
oder gleichgestellten Zeiten, erworben
worden sei, und sie schrieben dieses Zu
sammenrechnungsverfahren für die Be
stimmung des theoretischen Leistungsbe
trags vor, auf dessen Grundlage der Ver
sicherungsträger den geschuldeten Betrag
„pro rata temporis" festsetze.

Daraus folge, daß Buchstabe b den
Grundsatz der Zusammenrechnung nicht
nur für die Entstehung des Rentenan
spruchs aufstelle, sondern auch für die
Festsetzung des auszuzahlenden Betrags.
Es sei daher ganz normal, daß die Vor
schrift die Anwendung der anteiligen Be
rechnung für die Festsetzung des Lei
stungsbetrags vorschreibe. Die anteilige
Berechnung sei dann logische Folge der
Zusammenrechnung, wenn diese bei der
Feststellung der Leistung stattfinde.

Hingegen sehe Buchstabe c weder für die
Entstehung des Rentenanspruchs noch
für die Ermittlung des auszuzahlenden
Betrags eine Zusammenrechnung vor.
Die Vorschrift berücksichtige nur ein
durchschnittliches Entgelt, einen durch
schnittlichen Beitrag usw., die allein auf
grund der nach den Rechtsvorschriften
des Staates, in dem der Rentenantrag ge
stellt werde, zurückgelegten Zeiten oder
aufgrund des Bruttoentgelts der betreffen
den Person während dieser Zeiten be

stimmt würden, ohne daß die Zeiten in
anderen Mitgliedstaaten heranzuziehen
wären. Unter diesen Umständen sei es

logisch, daß keine Proratisierung ins
Auge gefaßt worden sei: Da die in ande
ren Mitgliedstaaten ausgeübte Beschäfti
gung bei der Festsetzung des auszuzahlen
den Rentenbetrags unberücksichtigt
bleibe, sei es wohl kaum erforderlich, die
sen Betrag durch eine Proratisierung zu
kürzen, indem man ihn auf mehrere So
zialversicherungsträger aufteile.

Mit anderen Worten, die Prüfung der Ar
tikel 27 und 28 ergebe, daß die anteilige
Berechnung nur dann möglich sei, wenn
die Zusammenrechnung nicht allein für
die Entstehung des Anspruchs, sondern
auch und vor allem für die Feststellung
der Leistungen vorgeschrieben sei; sie
setze daher voraus, daß das für die Fest
stellung maßgebende Kriterium die „Ver
sicherungsdauer" sei. Die anteilige Be
rechnung scheide jedoch dann aus, wenn
in dieser Beziehung ein anderes Krite
rium, wie das Durchschnittsentgelt, gelte
und die Rente ohne Zusammenrechnung
festgestellt werde, auch wenn dieses Ver
fahren für die Entstehung des Leistungs
anspruchs erforderlich gewesen sei.

Man dürfe daher nicht die Bestimmun

gen des Artikels 28 Absatz 1, in denen
die Voraussetzungen für die Entstehung
des Rentenanspruchs aufgestellt seien,
mit denen vermengen, die sich mit der
Methode der Leistungsberechnung befaß
ten. Die Vorschriften der Buchstaben b

und c könnten nicht kumulativ ange
wandt werden. Sie schlössen sich gegen
seitig aus, da die Zusammenrechnung
nach Buchstabe b sowohl für die Entste

hung des Anspruchs als auch für die Be
stimmung der auszuzahlenden Leistun
gen erforderlich sei, während dies nach
Buchstabe c für die Leistungsfeststellung
nicht gelte.

Herr Plaquevent schlägt schließlich vor,
die gestellte Frage wie folgt zu beantwor
ten:

„Buchstabe b und Buchstabe c des Arti
kels 28· Absatz 1 der Verordnung Nr. 3
der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft schließen sich gegenseitig aus. Die
erstgenannte Vorschrift, die als einzige
die anteilige Berechnung vorsieht, be
zieht sich nur auf den Fall, daß die Zu
sammenrechnung der Versicherungszei
ten nicht allein für die Entstehung des
Rentenanspruchs, sondern auch für des
sen Feststellung erforderlich ist. Dagegen
schließt Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c

eine anteilige Berechnung für den Fall
aus, daß die Zusammenrechnung zwar
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für die Entstehung des Rentenanspruchs,
nicht aber für dessen Feststellung erfor
derlich ist, weil die im Ausland zurückge
legten Zeiten unberücksichtigt bleiben,
und zwar mit Rücksicht darauf, daß nur
das durchschnittliche Entgelt, der durch
schnittliche Beitrag oder der durch
schnittliche Steigerungsbetrag während
der in dem Staat, in dem der Rentenan
trag gestellt wird, zurückgelegten Zeiten
maßgebend sind."

В — Schriftliche Erklärungen der
Caisse primaire d'assurance mala
die Le Havre

Die Kasse schildert zunächst den Sachver

halt, der dem Ausgangsverfahren zu
grunde liegt, und untersucht sodann die
in dem Verfahren in Rede stehenden Vor
schriften des Artikels 28 Absatz 1 der Ver

ordnung Nr. 3. Sie bemerkt, daß nach
Buchstabe a und b dieses Artikels alle

Versicherungszeiten oder gleichgestellten
Zeiten zusammenzurechnen seien und

der theoretische Betrag, der sich für alle
diese Zeiten ausschließlich aufgrund der
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats er
gebe, in dem der Rentenantrag gestellt
werde, nach Maßgabe „der Dauer der
nach diesen Rechtsvorschriften zurückge
legten Zeiten" anteilig zu berechnen sei.
Die Bestimmungen des Buchstaben c,
die den besonderen Fall regelten, daß die
Berechnung der Leistungen nach den
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in
dem die Rente beantragt werde, auf
einem durchschnittlichen Entgelt, Bei
trag usw. beruhe, sähen vor, daß diese
Durchschnittswerte oder Verhältniszah

len „unter ausschließlicher Berücksichti
gung der Versicherungszeiten ... be
stimmt [werden], die nach den Rechtsvor
schriften dieses Mitgliedstaats zurückge
legt worden sind". Die Buchstaben b und
c des Artikels 28 Absatz 1 führten daher

zum gleichen Ergebnis. In dem einen
wie in dem anderen Fall werde nämlich

der Betrag der Rente nur in bezug auf
die Versicherungszeiten bestimmt, die in
dem Mitgliedstaat zurückgelegt worden
seien, der die Rente schulde. Zwischen
diesen Vorschriften bestehe demnach

kein Widerspruch; in beiden Fällen finde
bei der Rentenberechnung eine Zusam
menrechnung einerseits und eine Prorati
sierung andererseits statt.

Zusammenfassend schlägt die Kasse vor,
die vorgelegte Frage wie folgt zu beant
worten:

„Waren für den Erwerb des Anspruchs
auf Invalidenrente durch einen Versicher

ten, für den nacheinander die Rechtsvor
schriften zweier Mitgliedstaaten galten,
die Versicherungszeiten in einem der
Staaten zu berücksichtigen, weil der Versi
cherte in dem anderen Staat nicht die

Voraussetzungen für die Entstehung die
ses Anspruchs erfüllte, und beruht die
Berechnung der Leistungen nach den
Rechtsvorschriften des letztgenannten
Staates auf einem durchschnittlichen Ent

gelt oder Beitrag unabhängig von der Be
schäftigungsdauer, so ist die anteilige Be
rechnung nach Zusammenrechnung aller
Versicherungszeiten gemäß Artikel .28
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 3 wie in dem erstgenannten Staat vor
zunehmen, um die von diesem aufgrund
der Versicherungszeiten gewährten Lei
stungen zu ergänzen."

C — Schriftliche Erklärungen der Kom
mission der EG

Die Kommission teilt nicht die Auffas

sung des Herrn Plaquevent, daß in Buch
stabe b und c des Artikels 28 Absatz 1

der Verordnung Nr. 3 zwei unterschied
liche und sich gegenseitig ausschlie
ßende Arten der Leistungsfeststellung ge
regelt seien, je nachdem welches Krite
rium nach den jeweiligen innerstaatli
chen Rechtsvorschriften maßgebend sei:
die Dauer der Versicherungszeiten oder
etwa das durchschnittliche Entgelt.

Sowohl in seiner ursprünglichen Fassung
als auch in der Fassung der Ratsverord
nung Nr. 47/67 vom 7. März 1967 sei Ar
tikel 28 Absatz 1 Buchstabe c vielmehr

eine Regel für die Berechnung des theore
tischen Betrags einer Leistung für die
Fälle, in denen die Berechnung der Lei-
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stung nach den vom Sozialversicherungs
träger angewandten Rechtsvorschriften
namentlich auf den Entgelten beruhe,
die der Arbeitnehmer in der Zeit bezo

gen habe, als diese Rechtsvorschriften für
ihn galten. Nach Buchstabe c berücksich
tige der Versicherungsträger nicht die
Entgelte des Arbeitnehmers während der
Zeit, in der für ihn die Rechtsvorschrif
ten eines anderen Mitgliedstaats galten,
sondern er bestimme den theoretischen

Betrag allein aufgrund der Entgelte, die
unter der Herrschaft der von ihm ange
wandten Rechtsvorschriften bezogen wor
den seien.

Vorliegend werde nach den französischen
Rechtsvorschriften die Invalidenrente auf

der Grundlage des durchschnittlichen
Entgelts während der letzten zehn Jahre
berechnet. Da Herr Plaquevent während
dieser Zeit in Deutschland beschäftigt
gewesen sei, sei das Durchschnittsentgelt
gemäß Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c
nicht in bezug auf die in Deutschland
erzielten, sondern in bezug auf diejeni
gen Entgelte bestimmt worden, die er
während seiner Versicherungszeit in
Frankreich erhalten habe.

Die in Buchstabe c aufgestellte Regel sei
demnach ein Mittel, um die Berechnung
des theoretischen Rentenbetrags zu ver
einfachen. Dies sei in Anbetracht der

administrativen und praktischen Schwie
rigkeiten gerechtfertigt, auf die der Trä
ger, der die Leistung feststelle, stoßen
würde, wenn er auch die Entgelte wäh
rend der Zeit berücksichtigen müßte, in
der für die betreffende Person die Rechts

vorschriften eines anderen Mitgliedstaats
galten.

Entgegen der Auffassung von Herrn Pla
quevent enthalte Artikel 28 Absatz 1
Buchstabe c keine Methode zur Leistungs
feststellung; diese stehe in Buchstabe b
des Absatzes. Die beiden Bestimmungen
schlössen sich keineswegs aus, denn
Buchstabe c verhindere nicht, daß die
Leistung durch eine anteilige Berech
nung festgestellt werde, wenn sich nach
den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats

auch der Leistungsbetrag nach der Dauer
der Versicherungszeiten richte. Dies sei
vor allem bei den französischen Rechts

vorschriften über Altersrenten der Fall,
deren Berechnung auf dem Entgelt wäh
rend der zehn günstigsten Versicherungs
jahre beruhe und deren Betrag von der
Anzahl der Versicherungsjahre abhänge.

Da sich aber nach den hier in Rede ste
henden französischen Rechtsvorschriften

der Leistungsbetrag nicht nach der Dauer
der Versicherungszeiten richte und sich
die deutschen Zeiten daher nicht auf den

theoretischen Rentenbetrag auswirkten,
gehe es eigentlich um das Problem, ob es
gerechtfertigt sei, die Leistung durch eine
anteilige Berechnung auch dann zu kür
zen, wenn die Zusammenrechnung zwar
für die Entstehung des Leistungsan
spruchs, nicht aber für die Berechnung
des theoretischen Betrags und damit für
die Leistungsfeststellung erforderlich sei.

Nach der ständigen Rechtsprechung des
Gerichtshofes dürfe, wenn die Zusam
menrechnung nicht gemäß Artikel 27
der Verordnung Nr. 3 für die Entstehung
des Leistungsanspruchs erforderlich gewe
sen sei, auch die anteilige Berechnung
gemäß Artikel 28 nicht stattfinden. Die
umgekehrte Frage, ob, wenn die Zusam
menrechnung stattfinde, dies notwen
digerweise zur anteiligen Berechnung
führe, habe der Gerichtshof dagegen
noch nicht entschieden.

Für die Antwort auf diese Frage müsse
untersucht werden, welches der Zweck
der Zusammenrechnung einerseits und
der anteiligen Berechnung andererseits
sei.

Das Verfahren der Zusammenrechnung
bezwecke nicht allein, die in- und aus
ländischen Versicherungszeiten für die
Entstehung des Leistungsanspruchs zu
sammenzurechnen. Denn bei Rechtsvor

schriften des Typs A könne es nicht dazu
dienen, den Anspruch entstehen zu las
sen, wenn die betreffende Person solchen
Rechtsvorschriften nicht mehr unterliege.
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Zweck des Verfahrens sei vielmehr auch

zu ermöglichen, daß ein in einem Mit
gliedstaat für die Entstehung des Lei
stungsanspruchs aufgestelltes Tatbestands
merkmal als in diesem Staat erfüllt ange
sehen werde, obgleich es sich in einem
anderen Staat verwirklicht habe. Mangels
einer solchen Gleichstellung wären die
Mitgliedstaaten mit Rechtsvorschriften
des Typs A von jeder Leistungspflicht
gegenüber den Arbeitnehmern frei, die
nicht mehr unter diese Rechtsvorschrif
ten fielen.

Man könne daher den Schluß ziehen:

Wenn der Leistungsanspruch kraft Zu
sammenrechnung entstanden sei, dann
sei die Kürzung durch die anteilige Be
rechnung insoweit gerechtfertigt, als sie
ein Gegenstück zum Vorteil der Zusam
menrechnung darstelle, ohne die der Ar
beitnehmer überhaupt keinen Leistungs
anspruch hätte. Bei dieser Schlußfolge
rung sei aber auch zu bedenken, daß die
anteilige Berechnung eine doppelte Funk
tion habe. Zum einen sei sie technisch

notwendig, um den Betrag einer Leistung
(auf die der Anspruch erst durch Zusam
menrechnung entstehe) zu berechnen,
der nicht aufgrund der „Versicherungs
dauer", sondern der „Beitragshäufigkeit"
(Großbritannien und Irland) bestimmt
werde. Zum anderen bezwecke sie, dem
Arbeitnehmer einen Leistungsbetrag zu
sichern, der streng proportional zur
Dauer der zurückgelegten Versicherungs
zeiten sei, um auf diese Weise jede „unge
rechtfertigte" Kumulierung zu vermei
den.

Da der Betrag der Leistung bei Invalidi
tät aber in den meisten Fällen das Pro

dukt aus dem Wert jedes Versicherungs
jahres und der Zahl aller Versicherungs
jahre sei, könne die Leistung in diesen
Fällen nach dem innerstaatlichen Recht
allein berechnet werden, auch wenn der
Anspruch auf diese Leistung nur durch
eine Zusammenrechnung entstehe. Dann
stelle die Regel der Proratisierung, da sie
für die Berechnung des Leistungsbetrags
nicht unbedingt erforderlich sei, nur ein
Kumulierungsverbot dar, und man müsse

sich daher fragen, ob sich ihre Anwen
dung, wenn dies ihre einzige Funktion
sei, überhaupt rechtfertigen lasse.

Die Antwort, die der Gerichtshof für die
Fälle gegeben habe, in denen der Lei
stungsanspruch ohne Zusammenrech
nung entstehe, sei bekannt: Die Vor
schnften des Artikels 28 der Verordnung
Nr. 3 dürften nicht dazu dienen, eine
eigenständige Rente zu kürzen. Sollte in
einigen Fällen eine ungerechtfertigte Ren
tenkumulierung auftreten, so sei es Auf
gabe der innerstaatlichen Rechtssysteme,
ein solches Problem zu lösen.

Soweit der Gerichtshof eine allgemeine
Proratisierung abgelehnt habe und es
sich nur darum handele, eine Leistung
zur Vermeidung von Kumulierungen zu
kürzen, stelle sich die Frage, ob es ge
rechtfertigt sei, unterschiedliche Kür
zungsregeln anzuwenden, je nachdem ob
der Anspruch ohne oder mit Zusammen
rechnung entstanden sei. Wenn ein Versi
cherter mit der gleichen Versicherungs
dauer in Deutschland und Frankreich zu
letzt in Frankreich statt in Deutschland

gearbeitet hätte und in Frankreich inva
lide geworden wäre, dann wäre die Zu
sammenrechnung nicht erforderlich, und
der Versicherte hätte zusätzlich zu seiner

deutschen Rente Anspruch auf die ge
samte französische Rente. Der Gerichts

hof habe aber ausgeführt, daß die Artikel
27 und 28 der Verordnung Nr. 3 auf
Rechtsvorschriften des Typs A abstellten
und daß sie nur zusammen angewandt
werden könnten; anscheinend habe er
angenommen, daß dann, wenn der Ren
tenanspruch nach Rechtsvorschriften die
ses Typs ohne eine Zusammenrechnung
entstanden sei, allein diese Rechtsvor
schriften zur Anwendung gelangten, daß
aber dann, wenn er nur durch eine Zu
sammenrechnung entstanden sei, die
anteilige Berechnung stattfinden müsse.

Die Kommission bemerkt, daß sie ihren
Erklärungen wegen des engen Zusam
menhangs zwischen der vorliegenden
Rechtssache und den außerdem vor dem
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Gerichtshof anhängigen Rechtssachen
24/75, Petroni, und 50/75, Massonet, kei
nen Entscheidungsvorschlag hinzufügt.

Die Kommission, vertreten durch Frau
M. J. Jonczy als Bevollmächtigte, hat in

der Sitzung vom 12. November 1975
mündliche Ausführungen gemacht.

Der Generalanwalt hat seine Schlußan

träge in der Sitzung vom 3. Dezember
1975 vorgetragen.

Entscheidungsgründe

1 Die französische Cour de Cassation hat mit Urteil vom 11. Juni 1975, beim
Gerichtshof eingegangen am 2. Juli 1975, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag
eine Frage nach der Auslegung des Artikel 28 der Verordnung Nr. 3 über die
soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer vorgelegt.

г/з Diese Frage wird in einem Rechtsstreit aufgeworfen, in dem es um die Berech
nung der Invalidenrente eines französischen Staatsangehörigen, des Beschwer
deführers des Ausgangsverfahrens, durch den zuständigen französischen Ver
sicherungsträger geht. Der Betroffene war zunächst — vom 1. Dezember 1931
bis 30. September 1944 — in Frankreich und anschließend — vom 11. Ok
tober 1944 bis 12. Dezember 1952 — in der Bundesrepublik Deutschland als
Arbeitnehmer beschäftigt. Der deutsche Versicherungsträger gewährte ihm,
nachdem er invalide geworden war, zum letztgenannten Zeitpunkt Leistun
gen aus der Krankenversicherung und bewilligte ihm vom 1. August 1954 an
eine anteilig nach seinen Versicherungszeiten in der Bundesrepublik Deutsch
land berechnete Invalidenrente.

4 Der Betroffene beantragte bei der Caisse primaire d'assurance maladie Le
Havre unter Berufung auf die Verordnungen Nr. 3 und 4 über die soziale Si
cherheit der Wanderarbeitnehmer eine Invalidenrente aufgrund seiner Arbeit
nehmertätigkeit in Frankreich.

5/7 Die französischen Rechtsvorschriften über die Invaliditätsversicherung gehö
ren zum Typ A das heißt die Leistungen werden unabhängig von der Dauer
der Versicherungszeiten berechnet. Der Betrag der Rente entspricht einem —
nach dem Grad der Invalidität abgestuften — Prozentsatz des durchschnittli
chen Jahresentgelts des Arbeitnehmers während der letzten zehn Jahre vor
der Arbeitseinstellung (nach einem Dekret von 1972: während der zehn Jahre
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mit dem höchsten Entgelt nach dem 31. Dezember 1947). Die Invalidenrente
wird dem Arbeitnehmer gewährt, der am ersten Tag des Monats, in dem die
Arbeit wegen der Invalidität eingestellt wird, seit zwölf Monaten versichert
gewesen ist und der außerdem eine bestimmte Beschäftigungsdauer vor dem
Eintritt des Versicherungsfalles nachweist.

8/9 Die Beschwerdegegnerin des Ausgangsverfahrens stellte fest, daß der Betrof
fene nicht die Voraussetzungen für die Gewährung einer solchen Rente er
füllte; sie berücksichtigte daher für die Entstehung des Anspruchs auch die in
der Bundesrepublik Deutschland zurückgelegten Versicherungszeiten. Sie
rechnete also die französischen und deutschen Versicherungszeiten zusam
men — dies ergab insgesamt 77 Vierteljahre, davon 44 in Frankreich zurück
gelegte —, berechnete den theoretischen Rentenbetrag gemäß Artikel 28 Ab
satz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 3 und bewilligte dem Betroffenen
eine Rente anteilig nach seinen französischen Versicherungszeiten.

10/11 Der Beschwerdeführer des Ausgangsverfahrens bestritt die Rechtmäßigkeit die
ses Bescheids mit der Begründung, er verstoße gegen Artikel 27 und 28 der
Verordnung Nr. 3, und zwar vor allem deshalb, weil Buchstabe b und c des
Artikels 28 Absatz 1 kumulativ angewandt worden seien. Er war der Auffas
sung, die anteilige Berechnung sei zwar im Falle des Buchstaben b, also dann
möglich, wenn das für die Feststellung der Rente maßgebende Kriterium die
Versicherungsdauer sei, nicht aber im Falle des Buchstaben c, das heißt wenn
nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem der Rentenantrag gestellt
werde, die Berechnung der Leistungen von anderen Kriterien als der Dauer
der Versicherungszeiten abhänge.

12 Die Cour de Cassation legt nun die Frage vor, ob dann, wenn für den Erwerb
des Anspruchs auf Invalidenrente durch einen Versicherten, für den nachein
ander die Rechtsvorschriften zweier Mitgliedstaaten galten, die in dem einen
Staat zurückgelegten Versicherungszeiten zu berücksichtigen waren, weil der
Versicherte die Voraussetzungen für die Entstehung dieses Anspruchs in dem
anderen Staat nicht erfüllte, und wenn nach den Rechtsvorschriften dieses
anderen Staates die Berechnung der Leistungen auf einem durchschnittlichen
Entgelt oder Beitrag unabhängig von der Beschäftigungsdauer beruht, die
anteilige Berechnung nach Zusammenrechnung sämtlicher Versicherungszei
ten gemäß Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 3 wie in dem
erstgenannten Staat vorzunehmen ist, um die von diesem auf der Grundlage
der Versicherungszeiten erbrachten Leistungen zu ergänzen, oder ob eine
volle Rente ohne anteilige Berechnung zu gewähren ist.
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13/16 Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung Nr. 3 bestimmt: „Galten für einen Versi
cherten nacheinander oder abwechselnd die Rechtsvorschriften von zwei oder

mehr Mitgliedstaaten, so werden für den Erwerb, die Aufrechterhaltung oder
das Wiederaufleben des Leistungsanspruchs die nach den Rechtsvorschriften
jedes Mitgliedstaats zurückgelegten Versicherungszeiten und gleichgestellten
Zeiten zusammengerechnet, soweit sie sich nicht überschneiden." Artikel 28
Absatz 1 Buchstabe a lautet: „Der Träger jedes dieser Mitgliedstaaten be
stimmt nach seinen Rechtsvorschriften, ob die betreffende Person unter Be

rücksichtigung der in Artikel 27 vorgesehenen Zusammenrechnung der Zei
ten die Voraussetzungen für den Anspruch auf die in diesen Rechtsvorschrif
ten vorgesehenen Leistungen erfüllt." Buchstabe b dieses Absatzes hat folgen
den Wortlaut: „Besteht nach Buchstabe a ein Anspruch, so bestimmt jeder in
Betracht kommende Träger zunächst den Betrag der Leistung, auf welche die
betreffende Person Anspruch hätte, wenn sämtliche nach Artikel 27 zusam
mengerechneten Versicherungszeiten und gleichgestellten Zeiten ausschließ
lich nach seinen eigenen Rechtsvorschriften zurückgelegt worden wären; auf
grund dieses Betrags setzt der Träger den geschuldeten Betrag nach dem Ver
hältnis fest, das zwischen der Dauer der nach seinen Rechtsvorschriften vor

Eintritt des Versicherungsfalls zurückgelegten Zeiten und der Gesamtdauer
der nach den Rechtsvorschriften aller beteiligten Mitgliedstaaten vor Eintritt
des Versicherungsfalls zurückgelegten Zeiten besteht; dieser Betrag ist die Lei
stung, die der Träger der betreffenden Person schuldet." Buchstabe c des Ab
satzes 1 bestimmt: „Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften eines Mitglied
staats, daß die Berechnung der Leistungen auf einem durchschnittlichen Ent
gelt, Beitrag, Steigerungsbetrag oder auf dem Verhältnis beruht, in dem wäh
rend der zurückgelegten Beitragszeiten das Bruttoentgelt der betreffenden Per
son zu dem durchschnittlichen Bruttoentgelt aller Versicherten mit Aus
nahme der Lehrlinge gestanden hat, so werden diese Durchschnittswerte oder
Verhältniszahlen für die Berechnung der von dem Träger dieses Staates zu tra
genden Leistungen unter ausschließlicher Berücksichtigung der Versiche
rungszeiten und gleichgestellten Zeiten bestimmt, die nach den Rechtsvor
schriften dieses Mitgliedstaats zurückgelegt worden sind, oder unter Berück
sichtigung des Bruttoentgelts der betreffenden Person während dieser Zei
ten ..."

17/19 Den Eingangsworten des Buchstaben b zufolge findet die anteilige Berech
nung in allen Fällen statt, in denen nach Buchstabe a ein Anspruch besteht;
Zweck dieser Berechnung ist demnach, den Betrag der Leistung festzusetzen,
auf die ohne eine Zusammenrechnung kein Anspruch bestünde. Buchstabe c
soll dagegen nur den zuständigen Versicherungsträger des Mitgliedstaats, in
dem die Rente auf der Grundlage eines durchschnittlichen Entgelts, Beitrags
oder Steigerungsbetrags berechnet wird, von der Verpflichtung befreien, die in
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anderen Mitgliedstaaten erzielten Entgelte, entrichteten Beiträge oder gewähr
ten Steigerungsbeträge mitzuberücksichtigen. Diese Vorschrift weicht also
nicht von dem in den vorhergehenden Buchstaben niedergelegten Grundsatz
ab, daß die Zusammenrechnung der nach den Rechtsvorschriften aller in
Frage kommenden Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten und
gleichgestellten Zeiten eine anteilige Berechnung der Leistungsbeträge durch
jeden der zuständigen Versicherungsträger zur Folge hat.

20 Die Antwort auf die vorgelegte Frage muß demnach lauten, daß dann, wenn
für den Erwerb des Anspruchs auf Invalidenrente durch einen Versicherten,
für den nacheinander die Rechtsvorschriften zweier Mitgliedstaaten galten, die
in dem einen Staat zurückgelegten Versicherungszeiten zu berücksichtigen
waren, weil der Versicherte die Voraussetzungen für die Entstehung dieses
Anspruchs in dem anderen Staat nicht erfüllte, und wenn nach den Rechtsvor
schriften dieses anderen Staates die Berechnung der Leistungen auf einem
durchschnittlichen Entgelt oder Beitrag unabhängig von der Beschäftigungs
dauer beruht, die anteilige Berechnung nach Zusammenrechnung sämtlicher
Versicherungszeiten gemäß Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 3 vorzunehmen ist.

Kosten

21 Die Auslagen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Erklä
rungen beim Gerichtshof eingereicht hat, sind nicht erstattungsfähig. Für die
Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in
dem vor dem innerstaatlichen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Die Kosten
entscheidung obliegt daher diesem Gericht.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm von der französischen Cour de Cassation gemäß deren Urteil vom
11. Juni 1975 vorgelegte Frage für Recht erkannt:

Sind für den Erwerb des Anspruchs auf Invalidenrente durch
einen Versicherten, für den nacheinander die Rechtsvorschriften

zweier Mitgliedstaaten galten, die in dem einen Staat zurückge-
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legten Versicherungszeiten zu berücksichtigen, weil der Versi
cherte die Voraussetzungen für die Entstehung dieses Anspruchs
in dem anderen Staat nicht erfüllt, und beruht nach den Rechts
vorschriften dieses anderen Staates die Berechnung der Leistun
gen auf einem durchschnittlichen Entgelt oder Beitrag unabhän
gig von der Beschäftigungsdauer, so ist die anteilige Berechnung
nach Zusammenrechnung sämtlicher Versicherungszeiten ge
mäß Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 3 vorzu
nehmen.

Lecourt Donner Mertens de Wilmars

Pescatore Serensen Mackenzie Stuart O'Keeffe

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 9. Dezember 1975.

Der Kanzler

A. Van Houtte

Der Präsident

R. Lecourt

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS JEAN-PIERRE WARNER
VOM 3. DEZEMBER 1975 1

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

In dieser Rechtssache legt die französi
sche Cour de Cassation dem Gerichtshof

im Wege des Vorabentscheidungsersu
chens eine neue Frage nach der Ausle
gung der früheren Verordnung Nr. 3
über die soziale Sicherheit der Wanderar
beitnehmer vor.

Sie wissen, daß nach Artikel 24 in Verbin
dung mit Anhang F der Verordnung Nr.
3 die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa
ten über die Invaliditätsversicherung in
solche des Typs A, wonach die Leistun

gen bei Invalidität grundsätzlich unabhän
gig von der Dauer der zurückgelegten
Zeiten berechnet wurden, und solche des
Typs B, wonach der Betrag dieser Leistun
gen grundsätzlich von der Versicherungs
dauer abhängig war, eingeteilt waren.

Das Problem in dieser Rechtssache be

ruht darauf, daß die einschlägigen franzö
sischen Rechtsvorschriften zum Typ A
gehören. Um auf Grand dieser Rechtsvor
schriften rentenberechtigt zu sein, muß
man mindestens während der letzten
zwölf Monate vor dem Eintritt der Invali

dität nach ihnen versichert gewesen sein
und außerdem eine bestimmte Stunden-

1 — Aus dem Englischen übersetzt.
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